
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 20 Oö. ElWOG 2006
 Oö. ElWOG 2006 - Oö. Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2006

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.08.2025

§ 20

Einstweilige Sicherheitsmaßnahmen

 

(1) Um die durch eine diesem Landesgesetz unterliegende Stromerzeugungsanlage verursachte Gefahr für das Leben

oder die Gesundheit von Menschen oder für das Eigentum oder sonstige dingliche Rechte abzuwehren oder um die

durch eine nicht bewilligte oder nicht bewilligungsp7ichtige Stromerzeugungsanlage verursachte unzumutbare

Belästigung abzustellen, hat die Behörde entsprechend dem Ausmaß der Gefährdung oder Belästigung mit Bescheid

die gänzliche oder teilweise Stilllegung der Stromerzeugungsanlage, die Stilllegung von Maschinen oder Anlagenteilen,

eine eingeschränkte Betriebsweise oder sonst erforderliche Sicherheitsmaßnahmen zu verfügen.

 

(2) Hat die Behörde Grund zur Annahme, dass zur Gefahrenabwehr Sofortmaßnahmen an Ort und Stelle erforderlich

sind, darf sie nach Verständigung des Inhabers der Stromerzeugungsanlage, des Betriebsleiters oder des Eigentümers

der Anlage oder, wenn eine Verständigung dieser Personen nicht möglich ist, einer Person, die tatsächlich die

Betriebsführung wahrnimmt, solche Maßnahmen auch ohne vorausgegangenes Verfahren und vor Erlassung eines

Bescheids an Ort und Stelle tre=en; hierüber ist jedoch binnen zwei Wochen ein schriftlicher Bescheid zu erlassen,

widrigenfalls die getroffene Maßnahme als aufgehoben gilt.

 

(3) Bescheide gemäß Abs. 1 und Abs. 2 sind sofort vollstreckbar. Sie treten mit Ablauf eines Jahres - vom Tag ihrer

Rechtskraft an gerechnet - außer Kraft, sofern keine kürzere Frist im Bescheid festgesetzt wurde. Durch einen Wechsel

in der Person des Inhabers der betro=enen Anlagen, Anlagenteile oder Gegenstände wird die Wirksamkeit dieser

Bescheide nicht berührt.

 

(4) Liegen die Voraussetzungen für die Erlassung eines Bescheids gemäß Abs. 1 und Abs. 2 nicht mehr vor und ist zu

erwarten, dass in Hinkunft jene Vorschriften, deren Nichteinhaltung für die getro=enen Maßnahmen bestimmend

waren, von der Person eingehalten werden, die die Stromerzeugungsanlage betreiben will, hat die Behörde auf Antrag

dieser Person die getroffenen Maßnahmen ehestens zu widerrufen.

In Kraft seit 01.02.2006 bis 31.12.9999
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